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wird sich dann auch gegen eine abweichende Gerichts-
standsvereinbarung durchsetzen66. Das Gericht würde in
diesem Zusammenhang Ar1. 5 ttirk. IPRG (ordre public) her-
anziehen und die Vereinbarung über den Ansschluss des
Ausgleichsanspruchs flir unwirksam er.klären. Die unwirk-
same Vereinbarung wird dann durch die gesetzliche Rege-
1ung67 ersetzt. Die vertraglichen Abreden schützen also den
deutschen Unterrehmer nicht davor, in der Türkei ztr Zah-
lung des Ausgleichsanspmchs verurteilt zu werden, denn
die höchstrichterliche Rechtsplechung in der Türkei billigt
dem Handels./ertreter einen unabdingbaren,,Ausgleichsan-
spruch" zu. Insofern besteht für einen deutschen Unterneh-
mer auch die Gefalrr, dass der türkische Handelsverlreter
nach erfolgreicher Prozessfühmng vor einem hirkischen Ge-
richt einen vollstreckbaren Titel erhält und daun beanttagen
wird dieses tüLrkische Urteil in Deutschland anzuerkemen
und für vollstreckbar erklären zu lassen. Nach deutschem
Anerkennungsrecht steht es nämlich einer Anerkennung
nicht entgegen, dass das ausländische Gericht ein andel-es
Recht angewendet hat, als es ein deutsches Gericht ange-
lvendet hätte, oder vor einem ttirkischen Gericht die Klage
erhoben wurde, obwohl eine ausschließliche Gerichtsstands-
vereinbarung zu Gunsten deutscher Gerichte vorliegt. Weder
die Wahl deutschen Rechts noch die Vereinbarung der aus-
schließlichen Zuständigkeit deutscher Gerichte bieten voll-
ständigen Schutz dagegen, dass der Handelsvertreter vor tür-
kischen Gerichten erfolgreich vorgehen kann.

3. Wenn der deutsche Untemehner clie Klage gegen den tür-
kischen Handelsvertreter vereinbanngsgemäß in Deutsch-

land erhebt und den Prozess gewinnt, dann würde es proble-

matisch sein, dieses Urteil in der Türkei anerkennen und für
vollstreckbar erklären zu lassen. Gegen die Anerkennung
und die Vollstreckung eines solchen Urteils stellt der türki-
sche orclre ptLblic eine kaum überwindbare Härde dar
(4r1.54c i.Vm. Art.58 hirk. IPRG). Die Anwendung des
ansländischen Rechts würde gegen den tLirkischen ordt"e
public bzw die guten Sitten verstoßen, wenn die Abwei-
chung des ausländischen Rechts von den türkischen Gerech-
tigkeitsvorstellungen so er-heblich ist, dass das Ergebnis un-
akzeprabel r.väre68.
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Die norwegi sche Personenge sellschaft

Dr. Roland Mörsdorf, Rechtsanwalt, Oslo

Norwegen ist flir deutsche Unternehrnen ein interes-
santer Mailct. Insbesondere für Untetnehmen alrs der
Bau- und Anlagenbaubranche bestehen vielfältige
Geschäftsmö glichkeiten. Neben privaten B auproj ek-
ten im Bereich des Wohnungsbaus versprechen vor
allem staatliche Großaufträge zum Ausbau der nor-
we gi s chen Infi-astruktr.rr gute Ge schäfte. Auftragneh-
mer derartiger Projekte sind in Notwegen oftmals
Albeitsgemeinschaften (ARGE), in denen sich ver-
schiedene Untemehmen zLLr Durchführung eines
Auftrags zusammenschließen. Diese Arbeitsgemein-
schaften sind in aller Regel als Personengesellschaf-
ten norwegischen Rechts organisieft. Daniber hinaus
sind in Norwegen Personengesellschaften auch in
anderen Bereichen regelmäßig anzutreffen. im Fol-
genden sollen daher die in der Praxis relevanten
Grundzüge der typischen norwegischen Personenge-
sellschaft dargestellt werden.

I. Struktur
1. Persönliche Haftung

Gesellschaftsrechtlich wird in Norwegenr wie in Deutsch-
7and2 - zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesell-

schaften unterschieden.s Ein wesentliches Merkmal der nor-
wegischena und deutschens Personengesellschaften ist, dass

ihre Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft persönlich haften. Insoweit entspricht das nonvegi-
sche Recht dem deutschen Recht.

2. Haftungsumfang

Darriber hinaus kennt auch das norwegische Recht solche
Personengesellschaften, in denen alle Gesellschafter für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft grundsätzlich6 unbe-
schränkt haften, und solche Personengesellschaften, näm-

I lltoxholth, Selskapsrett,3 Aufl. 201 0, S. 30. ln der nonvegischen Litera-
Iur lvird dabei ausdrücklich auf die Begrifflichkeit aus dem deutsche¡
Recht Bezug genomuren

2 Nltterer, in: Hamann/Sigle, Vertragsbuch Gesellschaftsrecht, 2008, S 4
Rn.1

3 Siehe bereits ;V/o r:;dot f, SbareDeals in Nonvegen, RIW 2010, l9
4 lltoxholth(Fn l),S. 31.
5 Gnnntert, in: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band I -

GbR, OHG, 3. Aufl. 2009, $ 18 Rn. 12; vnd Neubatter/Herclrcn, rn'.

ebda., $ 68 Rn.2. Für die deutsche offene Handelsgesellschaft ist dies

ausdrücklich in $ 128 Abs. 1 HGB festgeschrieben:,,Die Gesellschafter
haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigem als Ge-
samtschuldner persönlich. Eine entgegenstehende Vereinbamng ist Drit-
ten gegenüber unwirksam."

6 Siehe hierzu sogleichuntenll.2.



134 RIW Heft 3/2011 Mörsdorf, Die norwegische personengeselschafr

lich die Kommanditgesellschaften (Kommandittselskap -
KS), in denen die Haftung mindestens eines Gesellschafters
beschränkt ist und nur die übrigen Gesellschafter unbe-
schränkt haften.7 Dies entspricht dem deutschen Recht, das
ebenfalls mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
und der offenen Handelsgesellschaft (OHG) solche perso-
nengesellschaften aufiveist, in denen alle Gesellschafter für
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbescluhrkt haften,
und daneben die Kommanditgesellschaft (KG) kennt, in der
bei mindestens einem Gesellschafter die Haftuirg beschränkt
ist, während bei den übrigen Gesellschaftern eine Beschr.än-
kung der Haftung nicht stattfindet.s Damit entspricht die
norwegische Kommanditgesellschaft der deutschen Kom-
manditgesellschaft .e Allerdings spielt die Kommanditgesell-
schaft in Norwegen nach einigen Änderungen des norwegi-
schen Steuerrechts in den achtziger Jahren heute keine we-
sentliche Rolle mehr.r0 Daher soll im Folgenden nicht weiter
auf die Kommanditgesellschaft eingegangen werden.r I

krinftig Gewinn eruieltwird, soll dies darauf hindeuten, dass

es sich trotz der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschafter
nicht urn eine wirlschaftliche Tätigkeit handelt und daher das

Vorliegen einer Personengesellschaft ausscheidet.2s Aller-
dings handelt es sich bei dem Kriterium der Wiftschaftlich-
keit nicht um eine absolute Voraussetzung. So soll närnlich
selbst dann eine Personengesellschaft vorliegen, wenn die
Tätigkeit auf einer ,,non profit"-Grundlage betrieben wird
und die Gesellschafter vereinbart haben, dass sie Mittel ein-
schießen sollen, soweit dies erforderlich ist. In diesem Fall ha-
ben die Gesellschafter nämlich ein wirtschaftliches Interesse
darin, die Tätigkeit so zu betreiben, dass das Einschießen von
Mitteln nicht erforderlich wird.2e

4. Gesellschafter

Eine norwegische Personengesellschaft setzt zwingend vo-
raus, dass sich mindestens zwei Personen zusarnmenschlie-

7 $ l-2 (1) (e) des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven)
8 $ 161 Abs. I HGB.
9 A4örsdorf,Rlw2010, 19, 20.

10 Bråthen, Selskapsrett,3. Aufl.2008, S. 23.
I I Soweit im Einzelfall eine nonvegische Kornmanditgesellschaft in Be-

tracht komnìt, kann diese auch in Noru'egen - entsprechend der deut-
schen GmbH & Co. KG - so sûrktudert welden, dass sie nur einen per-
sönlich luftenden Gesellschafter (Komplerrentär) hat, nämlich eine nor-
rvegische Aksjeselskap (AS), die einzig zun Zwecke de¡ úbematune
der Komplernentärstellung mit den geriugsten zulässigen Stamtrkapi-
tal r.on i00000 NOK gegründet rvorden ist, siehe Bråthen (Fn. l0),
S. 24. Die noruegische AS lässt sich mit der-deutschen GmbH i,erglei-
chen, siehe Mörsdorf, RI\À/ 2010, 19; sou,ie Mörsdorf, Rechtspr-obÌeme
inr Wirtscliaftsverkelu' mit Nonvegen, RIW 2009, 597,600. Allerdings
ntuss - neben deu Komruanditisten - auch der Kornplernentär einer not-
*,egischen Kommanditgesellschaft gernäß S 3-1 (3) Satz 1 des nonegi-
schen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslor,en) mit mindestens 70 Yo an de-
ren Gesellschaftskapital beteìligt sein und nimmt entsprechend seiner
Beteiligung arn Gervin¡ und Ve¡lust der Kommanditgesellschaft teil. ln-
sou,eit rr,eicht das noru,egische Recht von der deutschen Rechtspr-axis
ab, in der die Kornplernentär-GrnbH an einer GmbH & Co. KG typi-
scheru,eise ohne Kapitalanteil beteiligt ist und folglich auch arn Geu,inn
und Vel'lust der Kormnanditgesellschaft nicht teilnimrnt; so auclÌ À/a¡¡¿-
rer (Fn.2),2008. $ 6 Rn. 43. Wenn eine non'egische Kommanditgesell-
schaft mehlere persönlich haftende Gesellschaftel hat, muss gemäß
S 3-l (3) Satz 2 des norwegischen Gesellschaftsgeserzes (Selskapslo-
ven) mindestens einer von ihnen mit mindestens 100% an deren Gesell-
schaft skapital beteiligt sein.

12 Bei denen es sich nach dern deutscìren Rechtsverständnis un die OHG
und die KG handelt; siehe Hopt, ìn: Baurnbach/Hopr, HGB, 34. Aufl.
20l0,EinlvS 105Rn.8.

13 Aerbakke,Arsvarlige selskaperogindre selskapeq 7. Aufl.2010, S. 19

eines Handelsgeu.erbes [. . .] gerichtet ist,..
I 5 Die sich - trotz einiger unte'schiede - bedenkenlos 

'rit 
de'r deutschen

Begriff der Kornmanditgesellschaft übersetzen lässt.
1.6 Mörsdof,RIW 2010, 19,20.
I7,,Økonomiskvirksomhet".
1 8 S 1-1 (1) des norwegischen Gesellschaftsgeseøes (Selskapsloven).
19 Und die Gesellschaft nach deutschem Verständnii als Oi{G zu qualifi_

zieren wäre.
20 Ilnd die Gesellschaft nach deutschem Verständnis eine GbR darstellen

wür'de, siehe hievr Hopt (Fn. 12), $ 105 R¡. 3.

21 ,,Sameie".
22 ,,Forcning".
23 Dies gilt gleicherrnaßen für die norwegische Kommanditgesellschaft

Eine Kommanditgesellschaft kam also nur dann vor-liegen, wenn eine
wirtschaftliche Tâtigkeit ausgeübt wird.

24 Woxholth (Fn. l), S.32.
25 Bråthen (Fn. 10), S. 198.
26 Woxholth (Fn 1), S. 32.
27 Bråthen(Fn 10), S. 199.
28 Woxlnlth (Fn. 1), S.33.
29 Bråthen(Fn 10), S. 199.

3. Personenhandels gesellschaften

hn Gegensatz zum deutschen Recht kennt das norwegische
Recht den Begriffdel Handelsgesellschaft niclrt. Daher wird
im norwegischen Recht im Bereich der Personengesellschaf-
ten nicht zwischen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ei-
nerseits und Personenhandelsgesellschaftenl2 andererseits
unterschieden.13 DeL Zweck der norwegischen Personenge-
sellschaft spielt in Norwegen insoweit also keine Rolle.ra In
der deutschen Terminologie wird die norwegische Personen-
gesellschaft in den Fällen, in denen sie nicht als Kommandit-
gesellschaftl5 organisiert nn dlhr Zweckaufden Betrieb eines
Handelsgewerbes ausgerichtet ist, üblicherweise mit dern
deutschen Begiff der offenen Handelsgesellschaft (OHG)
übersetzt. Soweit ein solcher Zwecknicht vorliegt, ließe sie
sich mit dem Begriff der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) überseTzett.t6 Dabei handelt es sich aber nur um eine
Übertragung der aus dem deutschen Recht gewohnten Tenni-
nologie auf das nonÄ¡egische Recht, die das nonÃ/egische
Recht selbst nicht kennt und materiellrechtlich im norwegi-
schen Recht keine Bedeutung hat. Nach norwegischem Recht
kommt es nur darauf an, ob eine rvirtschaftliche TätigkeitrT
vorliegt. Falls eine solche wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt,
liegt auch eine norwegische Personengesellschaft vor,18 und
zwar unabhängig davon, ob ihr Zweck im Betrieb eines Han-
delsgewerbes bestehtle oder ihre Tätigkeit beispielsweise in
der Ausübung eines freien Berufs20 liegt. Wenn eine wirt-
schaftliche Tätigkeit nicht vorliegt, handelt es sich nach nor-
wegischem Recht nicht um eine Personengesellschaft. In die-
sen Fällen kann beispielsweise eine Gemeinschaft2l oder ein
Verein22 norwegischen Rechts vorliegen.

Für das Vorliegen einer norwegischen Personengesellschaft
kommt es also entscheidend darauf an, dass eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausgeübt wird.23 Als Tätigkeit kommt jede Ak-
tivität von einem geìvissen Umfang und einer gewissen Dauer
in Betracht.2a Eine rein passive Kapitalverwaltung scheidet
damit als Tätigkeit in diesem Sinne aus.25 So\¡/eit derUmfang
der Aktivität eher gering ist, kann dies durch eine erhöhte
Dauer der Aktivität ausgeglichen werden; gleichermaßen
kann eine eher kurze Dauer der Aktivität durch einen intensi-
veren Umfang der Aktivität kompensiert werden.26 Darüber
hinaus muss die Tätigkeit wirtschaftlicher Natur sein. Dabei
kommt es darauf an, dass die Gesellschafter die Absicht ha-
ben, einen Gewinn nt erzielen.2l Es ist jedoch nicht erforder-
lich, dass tatsächlich ein Gewinnerzielf.wird. Sollte sich dann
aber zeigen,dass nicht damit gerechnet werden kam, dass zu-
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ßen.30 lm norwegischen Recht ergibt sich das direkt aus dem
Gesetz.3r Dies entspricht der deulschen Rechtslage. Sowohl
die GbR32 also auch die OHGr3 setzen die Beteiligung von
mindestens zwei Gesellschaftern voraus.r4 Nach norwegi-
schem Recht lcönrien sowohl nahirliche als auch juristische
Personen Gesellschafter der personengesellschaft sein.ri
Dies entspricht ebenfalls dem deutschen Recht.r6 Für die
norwegische Personengesellschaft ist nicht erforderlich,
dass ihr-e Gesellschafter irgendeinen Beztg zu Norwegen
haben,37 so dass auch natüriiche personen -it ni.hlnot*.-
gischer Staatsbürgerschaft und juristische personen nach
nicht-norwegischem Recht Gesellschafter einer notwegi-
schen Personengesellschaft sein können.3s

5. Rechtsfähigkeit

Die norwegische Personengesellschaft kann - privatrecht-
lich kr-aft ausdnicklicher gesetzlicher Regelung Inhaber
von Rechten und Pflichten sowie Partei und Beteiligte in
Gerichtsverfahren und in Verwaltungsverfahren sein;Ie an-
ßerdem kann sie im Grundbuch als Eigentümelin von
Grundstr-icken eingetragen werden.aO Gleichwohl werden die
Rechte der Gesellschaft nicht durch die Gesellschaft selbst,
sondern gesamthänderisch di"uch ihre Gesellschafter gehal-
ten.rr Dies entspricht der deutschen Regelung flir die OHG,
nach der clie OHG unter ihrer Firma Rechte envelben und
Verbindlichkeiten eingehen, Eigenturn und andere dingliche
Rechte an Grundstücken erwer-ben sowie vor Gericht klagen
und verklagt werden kaml,a2 während die Träger der namens
der OHG begründeten Rechte und Pflichten jedoch die ge-
samthänderisch verbundenen Gesellschafter sind.a3 Die
Diskussion, die in Dentschland hinsichtlich der Frage, in-
wierveit die GbR rechtsláhig ist, gefülut mrrde,4 findet in
Norwegen hinsichtlich del norwegischen Personengesell-
schaft nicht weiter statt.as Die weitere Frage, ob die norwegi-
sche Personengesellschaft aufgrund eiuer Rechtsfühigkeit
als juristische Person qualifiziert lverden kann, die in
Deutschland flir die GbRr6 und die OHGaT vemeint wird,
r.vird in Nonvegen rneist als nicht weiter flihrend ausgeklam-
mett.ls

Steuerrechtlich ist die norwegische Personengesellschaft
kein Steuersubjekt.ae Sie ist vielmehr transparent, so dass
nur ihre Gesellschafter der Einkommen-/Körperschaft- und
der Vennögensteuer unterliegen.s0 Gleichwohl ist die Ge-
sellschaft buchflihrungs-5r und grundsätzlich auch prüftings-
pflichtig.s2 Von der Prüfungspflicht sind Pelsonengesell-
schaften nur dann ausgenomlnen, wenn ihre jälulichen
Umsatzerlöse weniger als 5000000 NOK betr:agen. Solche
Per-sonengesellschaften sind aber dennoch dann pniftings-
pflichtig, wenn sie mehr als fiinf Gesellschafter haben oder
wenn alle Gesellschafter Kapitalgesellschaften sind.53

6. Gründung

Die norwegische Personengesellschaft wird grundsà.tzlich
dadurch gegnindet, dass ihre Gnindungsgesel lschafter einen
Gesellschaft sverlrag sch¡ift lich ausarbeiten und unterzeich-
nen. Die Gesellschafter können den Gesellschaftsvertrag
persönlich unterzeichnen oder durch Bevollmächtige unter-
zeichnen lassen. Die Gesellschaft.wirdzu dem Zeitpunkt ge-
gründet, in dem alle Gründungsgesellschafter'- selbst oder
durch Bevollmächtigte den Gesellschaftsveftrag unter-
zeichnet haben.5a Voraussetzung ist in diesem Fall aller-
dings, dass der Gesellschaftsvertrag den gesetzlichs5 vorge-
schriebenen Inhalt hat.56 Danach soll der Gesellschaftsver-

trag Angaben zu der Firma der Gesellschaft, zum Namen
oder Firma sowie zum Wohnorl oder Sitz iluer Gesellschaf-
ter, ztJm Untemehmensgegenstand zu der Gemeinde, in der
die Gesellschaft ihre Hauptverwalflrng hat, und auch Anga-
ben dazu enthalten, ob dulch die Gesellschaftel Beiträge zu
leisten sind und welchen'Wert diese Beiträge gegebenenfalls
haben sollen. Die Gesellschafter sind also nur dann ver-
pflichtet, Beiträge zu leisten, soweit dies in dem Gesell-
schaftsvertrag vereinbart ist oder sich ausnahmsweise aus
dem Gesetz ergibt.57 Darüber hinaus kann der Gesellschafts-
vertrag weitere Bestimmungen enthalten, darf dabei aber
nur insoweit von den gesetzlichen Vorsctu'iftenj3 abweichen-
de Bestirnmungen enthalten, als clies durch Gesetz aus-

30 Woxholth (Fn. l), S.33.
3l $ 1-l (1) des nonvegiscl.ren Gesellschaftsgesetzes (Selskapslor.el):

,,zr.vei oder rnehre¡e Gesellschafter". Bei noru,egischen Kapitalgesell-
schaften. nämlich der Aksjeselskap (AS), die sich mit der deutschen Ge-
sellschaft n-rit beschränkter Haftung (GrnbH) velgleichen lässt, und der

Allmennaksjeselskap (ASA), die der deutschen Akt.iengesellschaft (AG)
entspricht, ist es hingegen zulässig, dass das gesamte Gese[lschaftskapi-
tal durch nur einen Gesellschafter gehalten rvit'd. It¡ Einzelnen hie¡zu
tuIö rsdotJ',RIW 20 1 0, Ì 9, 20.

32 Happ/fuföhrle, in: r\Iünchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Baud
1 cbR, OHG,3, Aufl.2009, $ 5 Rn 12

33 Happ/luIöhr.le (Fn. 32), $ 47 Rn 21
34 Dies ergibt sich begrìfflich ans der Rechtsnatur iler GbR und del OHG

als Schuldverhältnis, siel.re g 705 BGB: ,,Du¡ch den Gesellschaftsvefirag
verpfl ichten sìch die Gesellschaft er".

35 Brâthen (Fn 10),S.197.
36 Happ/tV[öhrle (Fn 32), g 5 Rn 14ff. rmd S 47 Rn. 23 tr
37 Brãthen (Fn 10). S.204.
38 Aarbakke (Fn 13), S.42 uncl S 45. Die Voranssetznngen, clie in

Deutschland fiìr clie Beteiligung jur istischer Personen nach nicht-deut-
schem Recht diskutiert wer-den, spielen in Nonvegen keine Rolle. Siehe
zu der Diskussion in Dentschland Happ/Ì4ö|rle (Fn 32), S 5 Rn 26tr
und $ 47 R.n. 41ff.

39 \\ 2- I ( I ) des nonvegischen Gesellschat-isgesetzes (Selskapsloven).
40 ,4ndenæs (Fn. 13), S. 58.
41 Atñentes (Fu. 13), S. 59.
42 $ 124Abs 1HGB.
43 Hopt(Fn. l2),\ l24Rr l.
44 Siehe BGH. Urteil vom 29. | 200I,AP 2001, 330, und Beschlussvom

18. 2. 2002, ZIP 2002,614, rvonach die GbR rechtsfühig ist. soweit sie
als Folge der ihr schon nach bislieriger Rechtsprechung zugebilligten
Fähigkeit, im Rechtsver-ketl' grundsätzlich jede Rechtsposition einzu-
nehmen, eigene Rechte und Pflichten begrfuclet. rvobeì abe¡ spezielle
Gesichtspunkte, d h besondele Rechtsvolschtiften und die Eigenart des
zu benrleilenden Rechtsverhältnisses, ilu'er Fähigkeit entgegenstehen
kön¡en, bestimmte Rechtspositionen einzunehrnen. Dru'ch Beschluss
vom 4 12. 2008, ZIP 2009, 66, hat der BGH schließlich festgestellt,
dass die GbR sogar rmter.. iluer BezeicLurung ohne gleichzeitige Aufñib-
rung der Gesellschafter inl Grundbuch eingetragen werden kann. Dies
w.urde anschließend durch den Gesetzgeber mit $ 47 Abs 2 GBO (,,sind
auch deren Gesellschafter im Gmndbuch einzutragen") wieder rückgán-

1m

gemacht Siehe hierzu.Ste.fÞlc, Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Grundbuch, ZIP 2009, 1445.

45 Sorveit ersichtlich, rvird diese Frage nrr drrch Aarbaklte (Fn. l3),
S 75 fL, im Einzelnen diskutiert, der gleichzeitig dalanf hinrveist, dass
dies [<eine gloße Bedeutung habe.

46 BGH, Beschlnss vonr 4 12. 2008, ZIP 2009, 66, 61
17 Hopr 1Ftt. l2). l 124 Rx I

48 SiehebeispielsweiseAndences (Fn 13),S 61.
49 S 2-2 (2) (a) des nonvegischen Einkommen- und Vemrögenstertergeset-

zes (Skatteloven) Eine Gewerbestener wird in Nonvegen nicbt erhoben,
so dass eine $ 5 Abs. I Satz 3 GervStG entsprechende GeweLbesterter-
pflicht der nonvegischen Personengesellschaft von vornherein ausschei-
det

50 Aurbu|l,e (Fn. 1 3), S. 33 f.
5l S l-2, 1. Abschnitt, Nr.4 des nor-wegischen Buchf,tihrungsgesetzes

(Regnskapsloven).
52 S 2-I,l . Ãbsch¡itt, des norwegischen Wìrtschaftsprüfi-rngsgesetzes (Re-

visorloven).
53 S 2-1, 2. Ábsch¡itt, Nr.2 und Nr.4 des norwegischen Wirtschaftsprü-

fu ngsgesetzes (Revisorloven).
54 Andenæs(Fn. 13), S. 89.
55 $ 2-3 (2) des norlegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven)

56 Ahnlic S.89.
51 S 2-6 ( G"r.ltt"huft.g"tetzes (Selskapsloven)

58 óesno haftsgesetzes(Selskapsloven)'
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drticklich zugelassen ist.5e Da der Gesellschaftsverlrag zum
norwegischen Zentralen Handelsregister it Br.ønnøysund
einzuleichen ist60 und daher durch Dr.itte eingesehen welden
kann,6r mag es sich empfehlen, einzelne Bestimmungen in
einer Gesellschaftervereinbarung zu regeln, die nicht zum
nolwegische n Zentralen Handels'r-egister eingeleicht werden
rlLrss und daher nicht fiir Dritte einsehbar ist.62

Eine norwegische Personengesellschaft kann aber. auch
durch forrllosen Abschluss eines Gesellschaftsveftrags ge-
gründet werden. In diesem Fall wild die Gesellschaft zn dem
Zeitpunkt gegründet, in dem ihle Geselìschafter an den Ge-
sellschaftsvertl'ag vertraglich geburden sind.63 Dar.über hi-
naus kann eine Gesellschaft auch dadurch gegründet wer-
den, dass eine bestimrnte Aktivität, beispielsu,eise eine rein
passive Kapitalverwaltung, die sich noch uicht als ,,wirt-
schaftiiche Tätigkeit" qualifizielen 1ässt,6a zu einer solchen
wiltschaftlichen Tätigkeit heranwächst.65 In einem solchen
Fall wird die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt gegnindet, in
dem eine derartige wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt.66 In
beiden Fällen ist aber unverzüglich ein schriftlicher Gesell-
schaftsvertrag auszualbeiten und zu unterzeichnen.

Nach der Gründung und vor der Aufnahrne ihrer Tätigkeit6T
ist die Gesellschaft6s durch die Geseilschafter oder, wenn die
Gesellschaft einen Vel,altungsrat hat,6e dulch die Mitglie-
der des Verwaltungsrats zur Eintragung in das notwegische
ZenÍa\e Handelsregister in Br'ømøysund anzumelden.T0 Die
Anmeldung kann elektronisch oder schriftlich unter Ver-
u'endnng eines durch das norwegische Zentrale Handelsre-
gister erstellten FormularsTr erfolgen. Der Gesellschaftsver-
trag ist der Anneldung beizufligen.72 In der Anmeldung sind
die Gesellschafter und - sorveit es sich um natürliche perso-
nen handelt - deren norrvegische PersonennumÍten an-
zugeben. Wenn die Gesellschafter rnangels non /egischer
Staatsbürgerschaft oder eines Wolmsitzes in Norwegen
keine noru'egische Personenuutnner haben, ist der Arunel-
dung außerdem für jeden deraltigen Gesellschafter ein For-
mularTi zur Beantragung einer vorläufigen Personennum-
merTa beizufügen. Die Eintragung im Handelslegister ist für
das Entstehen der Gesellschaft nicht konstitutiHTs hat aber
für die Haftung der Gesellschafter, sorveit diese von dem ge-
setzlichen Grundsatz abweicht, Bedeutung. T6

ten Haftung des eintretenden Gesellschaftels. Derngegen-
tibel ist es nach norwegischem Recht möglich, die Haftung
des eintretenden Gesellschafters durch Vereinbarung irn Ge-
sellschaftsvertlag eiuzuschränken.82 Gegenüber Dr-itten wird
eine solche Haftungsvereinbarung aber erst dann wirksam,
wenn sie im nonvegisclten Zentralen Handelslegister ir
Brømrøysuud eingetragen ist oder wenlì der Dritte die Haf-
tungseinschränkung kannte oder. hätte kennen tnüssen.8l

Dritte, die einen Gesellschaftsanteil an einer. ANS durch
Rechtsgeschäft eruerben,sr haften ebenfalls fr.il die bei Er-
rverb schon bestehenden Verbindlichkeiten pelsönlich und
unbegrenzt.s5 Daneben haftet gleichermaßen auch der Ver-
äußerer weiterùin für diese Verbindlichkeiten, so dass der
Erwelber und der Veräußerer gegenüber den Gläubigem der
Gesellschaft gesamtschuldnerisch haften.s6 Der Veräußer.er
karm alleldings die Gläubiger schr-iftlich dazu auffordern,
ilm aus der Haftung zu entlassen. Soweit die Gläubiger hier-

59 $ l-4 des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven)
60 \ 4-4 (a) des non'egisclren Handelsregistergesetzes (Foretaksregisterlo-

ven).
6l $ 8-l des norvegischen Har.rdelsregistergesetzes (Foretaksre_qjsterlo-

Yen)
62 lltoxholth (Fn 1). S. 99
63 Andenrcs(Fn. l3),S 89.
64 Siehehierzu oben l. 3.
65 Andenrcs(Fn. 13), S. 89
66 Auch u,enn die nonvegische Personengesellschaft in der deurschen Be-

glifflichkeit sou,ohl der denrschen GbR als auch der.deutschen OHG
entspricht siehe hierzu oben l. 3. und unten II 1. - lässt sich dies mit
del Ur¡u,andlung der GbR klaft Gesetzes in eirie OHG bei Auûtahne
eines Handelsgerverbes velgleichen; siehe Hopr (Fn l2). Enil r' $ 105
tur 21.

67 $4-1, I Abschtitt. des nonregischen Har.rdelsregistelgesetzes (Fol.e-
taksregistelloven) Erfolgt die Gründung durch Aufnalme einer. ,,u,ifi-
scbaftlichen Tätigkeit", hat die Aruneldung unverzü_elich danach - und
nach Ausalbeitung und Untetzeichlung eines Gesellschaftsverrags zu
erfolgen.

68 N 2-l Nr'. 3 des nonre_uischen Haldelsregistergesetzes (Foretaksr.egister.
loven).

69 Siehe hierzu rurteri III 2.
70 S 4-2 Nr. 2 des nonvegischen Haudelsregister-gesetzes (Fol.etaksregister.

loven).
Tl,,SamoldnetregisteuneldingDel 1 Hovedblankett".
72 S 4-.4 (a) des non,egischen Handelsr.e-{istergesetzes (Foretaksregisterlo_

Yelr.).

73 ,,Request for assigrureut of a D-nurnbet''.
74 .,D-nulnbel'"
75 htdences (Fn. 13), S 91
76 Siehe hierzu insbesondere unten II. 2.
11 S2-4 (l) Satz 1 des nonregischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven). Siehe alch Aarbakke (Fn. 13), S. 54, der ausdr-ücklich dar.aufhin-
rveist, dass die Gesellschaftel anch mit ihrer¡ \/emrögen haften, dass ,,ih-
nen außerlalb del Gesellschaft gehöd".

78 S 2-4 (l) Satz 2 des nonragìschen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-
ven).

79 Für' die OHG ist dies ausdnicklich in $ 130 Abs. I HGB festgescluieben,
q,ährend dies für die GbR durch den BGH rnit Ulteil vom 7. 4. 2003,
NZG 2003. 577 (,det in eine bestehelde Gesellschaft bürgerlichen
Rechts eintrctende Gesellschafter [haftet] für bereits begründete Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft gnlndsätzlich enrsprechend der. Rege-
lung des $ 130 HGB für die offene Haldelsgesellscl.raft gesamtschuldne-
risch mit den Altgesellscl.raftern auch persönlich, also mit seinem privat-
verrrögel") und durch Ulteil voni 12 12.3005, NZG 2006, i06 aus-
drücklich bestätigt worden ist.

80 5s 136 4¡rt. 2 
"O"81 Hopt(Fn.12), $ 130 Rn. 9.

82 5 2-4 (3) Satz 1 des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-
ven)

83 $ 2-4 (3) Satz 2 des nortvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-
ven).

84 Die Veräußerung von Gesellschaftsanteileu dur.ch einen Gesellschafter
ist grundsätzlich möglich, setzt abel'gemäß $ 2-28 des nonvegischen
Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven) die Zustirnmung der übrigen Ge-
sellschafter voraus, soweit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes be-
stimmt ist; siehe hierzu Bri then (F rt. 1 0), S 2 1 6.

85 $ 2-30 (2) Satz 1 des nonvegischen Gesellschaftsgeserzes (Selskapslo-
ven).

86 Bråthen (Fn 10), S.217.

II. Haftung

1. Grundsatz
Die typische notwegische Personengesellschaft ist die An-
sval'lig Selskap (ANS), die - in der deutschen Begrifflichkeit

sowohl der GbR als auch der OHG entspricht. In ihr.er
Grundform haften alle Gesellschafter persönlich und unbe-
grenzt für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft.T?

Dritte, die in eine bereits gegründete ANS eintreten, haften
auch für die bei Eintritt schon bestehenden Verbindlichkei-
ten persönlich und tnbegrenzt.t8 Diese Konzeption ent-
spricht dem deutschen Gesellschaftsrecht.Te Im deutschen
Recht lässt sich die Haftung des eintretenden GesellschaÊ
ters gegenüber Ddtten dulch Vereinbamngen der Gesell-
schafter untereinander nicht ausschließen.80 Lediglich durch
eine Vereinbarullg mit einem Gläubiger der Gesellschaft
kann die Haftung des eintletenden Gesellschafters diesem
Gläubiger gegenüber eingeschränkt werden.8r Soweit eine
derartige Haftungsvereinbarung mit Gläubigern jedoch
nicht abgeschlossen wird oder - mangels Einigung - nicht
abgeschlossen werden kann, bleibt es bei der unbeschränk-
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zu innelha Zugang der Aufforderung
ntcht Stell ie Haftung des Veräußerl
ers.87 Dies spricht im Grundsatz der
Haftung im deutschen Recht. Auch hier haften sowohl der-
Erwerber als auch der Veräußerer für die Altverbindlichkei_
ten.88 Allerdings ist die Haftung des Veräußerers zeitlich auf
solche Verbindlichkeiten beschlänkt, die vor dem Ablauf
von fünf Jahren im Falle der GbR - nach Kenntnis der.
Gläubiger von dem Ausscheiden oder - im Falle der OHG _
nach Eintragung seines Ausscheidens im Handelsregister
fällig werden.se

Für Verbindlichkeiten, die erst nach derl Ausscheiden cles

des Rechtsscheinse2 nicht auf sein Ausscheiden bemfen und
haftet daher sowohl nach delrtschemel als auch nach nofwe_
gischemea Recht flir Neuverbindlichkeiten, soweit der Gläu_
biger das Ausscheiden nicht kannte.e5

3. Haftungsfall

Die Gläubiger der Gesellschaft können deren Gesellschafter
grundsätzlich erst dann in Anspruch nehmen, soweit sie ih-
ren Anspruch zunächst gegenüber der Gesellschaft geltend
gemacht habenLOj und die Gesellschaft den Anspruch nicht
innerhalb von 14 Tagennach Geltendmachung erflillt hat.106

Die Gesellschafter haften also - im Gegensatz zam deut-
schen Recht -r07 grundsätzlich nur subsidiär. 108 Lediglich
dam, wenn die Gesellschaft den Anspruch offensichtlich
nicht erfüllen kann oderr0e nicht auffindbar ist, können die
Gläubiger die Gesellschaftel unmittelbar in Anspruch neh-
men.L10 Hierbei handelt es sich jedoch nm Ausnahnen, deren
Voraussetzungen nur in besonderen Ausnahmefüllen vorlie-
gen. Danach wird eine Geselischaft dann den Anspmch eines
G1äubigers offensichtlich nicht erfüllen können, wem riber-

ihr Vermögen ein Insolvenzvet'fahren eröffnet worden ist,lrr
oder dan¡ nicht auffindbal sein, wenn sie im norwegischen
ZenÍralenHandelsregister in Bt'ønuøysund gelöscht ist.

Grundsätzlich können die Gläubiger von jedern del Gesell-
schafter ErÍìillung ihres gesamten Anspruchs verlangen. I 12

Handelt es sich jedoch um eine DA, können die Gläubiger
die Gesellschafter nur insoweit in Anspruch nehmen, als sie
gemäß dem zum norwegischerrZefiralen Hanclelsregister in
Brønnøysund eingereichten Gesellschaftsvertrag für Ver-
bindlichkeiten del Gesellschaft haften.rr-' Die Gläubigel

87 S 2-30 (3) des norrvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslover).
88 Ger¡äß g 130 Abs. 1 HGB; siehe hiernt zttr GbF. piehler/Schutte, in:

Münchener Handbuch des Gesellschaftslechts, Band 1 - GbR, OHG.
3. Aufl. 2009, $ 10 Rn. 125, unter-Hinrveis auf BGH. Ufieil vom 7 4
2003, NZG 2003, 5'77 , lmd zur. OHG piehler/Schulte, in: ebda , 

"s 
/3

Rl. 36, und S\ 75 Rdnr. 60.
89 5s 166¡6t. t nOU.
90 Píehler/Schr1¡¿ (Fn 88), g 73 Rn 35, rurd g 75 Rdnr. 60.
91 Andettes (Fn, l3),S.132
92 Siehe S\ 15 Abs. l HGB uud S 10-1,2. Abschnitt, des nom,egischen

HandelslegisterfinrelÌgesetzes (Foretaksnavneloven).
93 Piehler/Scltuhe (Fn.88), s\ 75 Rdnr. 60
94 Andences (Fn. l3),S. 133.
95 Und nach nonvegischem Recht - aucli nicht l.rätte kennen miissen.
96 Andenæs(Fn 13),S 49.
97 S 2-4 (3) Satz I des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

r.er.r).

98 Beispiel nach llloslnlth (Fn. I ), S. 34.
99

100 Brcithen (Fn. 10), S. 195. Siehe auch g l-2 (l) (b) des nonvegischen
Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven), nach den eine solche Gesell-
sch.aft dann vorlieg r jeweils allein oder je-
u,eils nur zu einem Fall insgesaurt. f,ir aile
Verbindlichkeiten d

l0l ,,Gesellschaft mit aufgeteilter Haftung"
102 \ 2-2. 2. Abschnitt, Satz 2, des nonvegischen Handelsregister.fir men-

gesetzes (Foretaksnavneloven)
103 5s 2-21 (3) Satz 2 des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
104 Siehe hierzu kritisch,'l ndenæ.t (Fn l3), S 28 f.
105 Eine einfache - uachrveisbare - Gelteldlnachr-utg langt aus, ohne dass

rveitere (gerichtliche) Maßnahrnen er.forderlichìind, siehe l,Vo:hotth
(Fn. 1), S. 123.

106 \ 2-4 (2) S. I und 2 des nolegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskaps-
loven).

107 Neubauer/Herchen (Fn.5), $ 68 Rn 2
108 Andences(Fn l3), S.50
109 Es handelt sich also um zwei alternative Voraussetzungen. Das Worl

,,uncì" (,,og") ir.n Gesetzestext ist als ,,oder,, zu lesen; {telte Woxhotth
(Fn. 1), S. l24,undAndences (Fn. 13), S. 50.

110 $ 2-4 (2) Satz3 des norwegíschen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-
ven).

1 I I Insolvenzeröffnungsanträge werden nach norwegischem Recht im
Gegensatz zu $ 26 InsO - nicht mangels Masse abgewiesen.

112 Ilroxholtlt(Fn. 1), S. 125.
113 Bråthen (Fn. 10), S.203.

2. Haftungsbeschränkung

Die typische sellschaft ist folglich
die ANS, bei le Gesellschafter per-
sönlich und ndlichkeiten der Ge-
sellschaft haften. Belaufen sich also die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft auf insgesamt 10000000 NOK, haftet ein
jeclel Gesellschafter gegenäber den Gläubigerrr als Gesamt-
schuldner'eó auf den vollen Betrag von 1 0 000 000 NOK.
Von diesem Haffungsumfang kann daclur.ch abgewichen wer-
den, dass irn Gesellschaftsvet'trageT festgelegt wird, dass der.
einzelte Gesellschaftermrr für einen bestirlmten im Gesell-
schaftsvertrag festgelegten Arteil der Verbindlichkeiten haf-
tet. Beispielsweise kann bei einer Gesellschaft rnit fünf Ge-
sellschaftern im Gesellschaftsvertrag festgeschrìeben wer-
den, dass ein jeder Gesellschafter zu ll5 (20%) haftet.es Be-
laufen sich die Verbindlichkeiten der Gesellschaft wiederum
auf insgesamt 10 000 000 NOK, haftet ein jeder Gesellschaf-
ter gegenüber den Gläubigern nur auf den Betrag von
2 000 000 NOK. Altemativ kann vereinbarl 'lverden, dass ein
bestimmter Gesellschafter auf 4/5 (80 %) und die übrigen vier
Gesellschaftel aufjeweils ll20 (5 %o) haften.ee Auch in diesen
Fäilen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine per.sonen-
gesellschaft,100 deren Firma jecloch die Bezeichnung,,sels-
kap med Delt Ansvar"r0' oder,,DA" enthalten muss.r0r Ge-
genüber Dritten hat diese Haftungseinschränkung zu Gunsten
der einzelnen Gesellschafter aber nur dann Wirkung, wenn
sie im norwe gis chen Zentr alen Handel sr-e gi s tet tn Br ønnøy -
sund eingetragen ist oder wenn der.Drine die Haftungsein-
schränkung kannte oder hätte kennen müssen. r0i

Gesellschaft srechtlich zr-rlässi g ist auch eine Hafflingsauftei-
lung dergestalt, dass ein oder mehrere Gesellschafter jeweils
für alle Verbindlichkeiten del Geselischaft unbegrenzt haf-
ten, während ein oder mehrere andere Gesellschafter nut für
einen bestinmten Anteil del Verbindlichkeiten haften. In
diesem Fall ist allerdings umstritten, ob eine solche Gesell-
schaft als ANS oder als DA firmier-en muss. Nach Ansicht
des norwegischen Justizministeriums kann die Gesellschaft
als ANS firmieren. Dies flïhrt indes dazu, dass sich Dritte
bei einer Gesellschaft, die als ANS firmiert, nicht darauf
vel-lassen können, dass alle Gesellschafter tatsächlich unbe-
grenzt haften, und man sich daniber nur durch Einholung ei-
nes Handelsregisterauszugs vergewissern kann. r0a
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rnüssen dahel alle Gesellschafter in Anspruch nehmen, um
volle Erflillung zu erhalten. Soweit einzelne Gesellschafter
dann gegenüber den Gläubigern keine Er-füllungsleistung er-
bringen, rnüssen die Gläubiger den daraus entstehenden Ver-
lust selbst tragen.

Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften.r26 Ein Gesell-
schafter einer DA leistet daher rechtstechnisch gegenüber
einem Gläubiger der Gesellschaft niemals mehr, als was er -
auch im Innenverhälhris - zu leisten verpflichtet ist, so dass
er mangels Mehrleistung keine Ersatzanspr-üche gegen die
anderen Gesellschafter hat.

III. Gesellschaftsorgane

1. Gesellschafterversammlung

Jede norwegische Personengesellschaft hat zwingendr2T eine
Gesellschafterversarnmlung, die irri Gesetz ausdrücklich als
oberstes Olganr2s beschrieben wird.r2e In dieser Eigenschaft
kann sich die Gesellschafterversammlung aller Angelegen-
heiten der Gesellschaft annehmen und daniber beschließen.
Daniber hinaus kann sie Beschlüsse anderer Olganer30 der
Gesellschaft ändern und ihnen Weisungen erteilen.13r Damit
liegt die Geschäftsführung der Gesellschaft bei der Gesell-
schaftelersammlung. Demgegenüber wird die Gesellschaft
grundsätzlich durch jeden einzelnen Gesellschafter allein
vefireten, soweit nichts anderes vereinbart ist.rr2 Von diesem
Grundsatz abweichende Vertretungsregelungen können irn
notwegischen Zentralen Handelsregister in Brønnøysund
eingetragen werden.r33 Sie haben erst rnit Eintragung Wir.-
kung gegenüber Dritten. 134

Der Gesellschafterversarnmlung gehören alle Gesellschafter
an, soweit im Gesellschaftsverfrag nichts anderes ver-einbart
ist.r35 Abweichend von den deutschen Mitbestimmungsre-
geln, nach denen die Mitbestirnmung nicht in der Gesell-
schafterversammlung, sondem im Aufsichtsrat angesiedelt
ist, 136 können der Gesellschafterversammlung auch Albeit-
nehmervertreter angehören, die durch und aus dem l{r'eis
der Arbeitnehmer zu wählen sind. Die Gesellschafterver-
sammlung ist daher nicht nur ein Organ fi.ir die Gesellschaf-
ter, sondern dient auch der Mitbestimmung durch die Ar-

1 14 Siehe zul GbR PalandlSprutu, BGB, 69. Aufl . 20 10, g 7 14 p.r. {5. und
GLltunert (Fn.5), $ 19 Rr.116, und zur OHG NeubauetlHerchen
(Fn. s), $ 69 Rn 4.

1 1l S_ 2_ | (1) des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
l16 Bråtlten (Fn. l0).S.203.
117 l4/oxholth (Fn l),S.127.
118 $ 2-5 (2) Satz I des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
l19 Bråthen (Fn. l0), S. 204.
120 analogel Anwendung von $ 2 25 (1)

;iå*'ó:::',iå[:ï:H?'j:ì:iliff i:l
121 $ 2 5 (2) Safz2 des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
122 Siehe zur GbR Gtmntert (FL 5), g 19 Rn. l 15, und,zllrr OHG Neubau_

er/Herchen (Fn. 5), g 69 Rn. 9 ff.
123 Siehehierzuobenll. 3.
124 ç 2-5 (2) Sarz 3 des norwegischen GeselÌschaftsgesetzes (Selskapslo_

ven).
725 Bråthen (Fn. l0), S.204.
126 Siehe hierzu obenII. 3.
127 Andences(Fn. 13),S 189.
128,,Øvercte myndighet".
129 5 2-8 (l) des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
130 Siehe hierzuuntenì[I. 2.bis3.
131 Bråtlten (Fn. 10), S 209.
132 ç 2-21 (l) des_norwegischen GesellschaÍÌsgesetzes (Selskapsloven).
133 Bråthen (Fn. 10), S.212.
I34 ç 2-22 (1) des nolwegischen Gesellscluftsgesetzes (Selskapsloven).
135 g 2-8 (2) Satzl des norwegischen Gesellichaftsgeìetzes iselskapslo-

ven).
136 Siehe $ 1 DrittelbG und $ 6 MitbestG und im Einzelnen hierzt Linde-

mattn/Ft'itz, in: Hamam/Sigle, Vertragsbuch Gesellschaftsrecht, 2008,
$ 13 Rx. 1tr

4. Regress

Der Gesellschafter, der einen Anspruch gegen die Gesell-
schaft erfüllt hat, kann - ähnlich dern deutschen Recht ¡14

zunächst von der Gesellschaft Ersatz der gesaÍnten Leistung
verlangen.r15 Hat also ein Gesellschafter einen Betrag von
10000000 NOK an einen Gläubiger bezahlt, kann er von
der Gesellschaft Ersatz des gesamten Betrags von
10000000 NOK verlangen. Dies gilt sowohl dann, wenn es
sich bei der Gesellschaft um eine ANS handelt, als auch
dann, wem die Gesellschaft als DA organisiert ist.r16

Soweit die Gesellschaft keinen Ersatz leistet, kann der Gesell-
schafter von den anderen Gesellschaftern Ersatz verlangen,
aber nur in dem Verhältnis, in dem sie nach der inter-nenrrT
Haftungsverteilung haften.rtB Soweit der Gesellschaftsver-
trag hierzu keine Regelung enthält,r re haften die Gesellschaf-
ter zu gleichen Teilen.r20 Bei einer Gesellschaft mit fünf Ge-
sellschaftem muss also der Gesellschafter, der den Betrag
von 10000000NOK an den Glâubigerbezahlthal, einen Be-
h'ag von 2000 000 NOK selbst h'agen und kannvon den ande-
ren vier Gesellschaftem jeweils Ersatz eines Betrags von
2 000 000 NOKverlangen. Soweit dann diese anderen Gesell-
schafter nicht Ersatz leisten, wird deren Anteil auf die ande-
ren Gesellschaftel nach dem gleichen Haftungsmaßstab ver.-
teilt. 12r Wenn also in demvorgenannten Beispiel einer der vier
ersatzpflichtigen Gesellschafter keinen Ersatz leistet, ."r,ird

dessen Anteil von 2000000 NOK auf die anderen Gesell-
schafter, also auf den Gesellschafter. (500 000 NOK), der an
den Gläubiger geleistet hat, und die übrigen drei ersatzpflich-
tigen Gesellschafter' (eweils 500000 NOK, also insgesarnt
I 500 000 NOK) ver1eilt. Der Gesellschafter, der an den Gläu-
biger geleistet hat, muss daher einen Betrag von insgesarnt
2 500 000 NOK (die ursprünglichen 2 000 000 NOK + die zu-
sätzlichen 500000 NOK) selbst tragen und kam von den an-
deren drei Gesellschaftern jeweils Ersatz eines Betrags von
2 500 000 NOK (ebenfalls 2 000 000 NOK + 500 000 NOK)
verlangen. Diese Systematik entspricht dem deutschen
Recht, in dem die Ersatzpflicht über den Gesamtschuldner-
ausgleich gemäß $ 426 BGB gelöstwird. 122

Für die Inanspruchnahme der elsatzpflichtigen Gesellschaf-
ter gelten die Bestimmungen über die Inanspruchnahme der
Gesellschafter durch Gläubiger der Gesellschaft r23 entspre-
chend.r2a Der Gesellschafter, der an Gläubiger der Gesell-
schaft geleistet hat, kann von den anderen Gesellschaftern
also erst dann Ersatz verlangen, wenn er seinen Ersatzan-
spruch zunächst gegenüber der Gesellschaft geltend ge-
macht hat und die Gesellschaft nicht innerhalb von 14 Tagen
nach Geltendmachung Ersatz leistet. Nur dann, wenn die
Gesellschaft offensichtlich nicht Ersatz leisten kann oder
nicht auffindbar ist, kann er von den anderen Gesellschaf-
tem unmittelbar Ersaiz verlangen. Gleiches gilt, wenn ein
ersatzpfl ichtiger Gesellschafter ausf,állt, flir die Inanspruch-
nahme der übri gen ersatzpfl ichtigen Gesellschafter.

Wenn es sich bei der Gesellschaft um eine DA handelt, stellt
sich die Frage nach der Ersatzpflicht der Gesellschafter un-
tereinander nicht.125 Im Falle der DA können die Gläubiger
die einzelnen Gesellschafter nämlich nur insoweit in An-
spruch nehmen, als sie gemäß dem Gesellschaftsvertrag für



beitnehmer.r3l ImBinzelnen richtet sich die Anzahl der Ar-
beitnehmervertreter danach, wie viele Albeitnehmer die Ge-
sellschaft durchschnittlich währ-end der drei letzten Wirt-
schaftsjahr-e hatte.r38 Wenn sie jedoch nicht mehr als 30 Ar-
beitnehmer hatte, können die Arbeitnehmer keine Vertretel
in die Gesellschafterversarnmlung wählen. Soweit sich aus
diesen Regeln ergibt, dass die Gesellschafter im Verhältnis
zu den Arbeitnehmervertretern weniger als zwei Drittel der
Mitglieder der Gesellschaftelversammlung stellen, können
sie zusätzliche Gesellschaftelvertreter insoweit bestellen,
als die Gesellschafter und die Gesellschaftervertreter dann
mindestens zwei Drittel der Mitglieder der Gesellschafter-
versammlung ausmachen. I 3e

Für Abstimmungen in der Gesellschafterversammlung ist
deren mitbestimmungsrechtliche - Zusammensetzung a1-

lerdings bedeutungslos. Stimmberechtigt sind nämlich aus-
schließlich die Gesellschafter, soweit im Geselischaftsver-
trag nichts anderes bestimmt ist.rao Insbesondere die Ar-beit-
nehmerveltleter haben also kein Stirnmr-echt.L1, Wenn im
Gesellschaftsveftlag nichts anderes geregelt ist, können Be-
schlüsse nur dam gefasst werden, wenn alle Gesellschafter
zustimmen,la2 so dass es nicht ausleicht, wenn lediglich die
bei der GesellschafterveLsammlung anwesenden Gesell-
sc]rafter - einstimmig - einen Beschluss fassen.lai Dies ent-
spricht dem aus dem deutschen Personengesellschaftsrecht
bekan¡ten Einstrmmi gkeitsprinzip. 1 aa

2. Verwaltungsrat

In der norwegischen Personengesellschaft kam ein Verwal-
tungsrat eingerichtet werden.'at Der Verwalflingsrat ist ein
fakultatives Organ, dessen Einr-ichtung ausschließlich der
Entscheidung der Gesellschaft er unterliegt. I a6'Wem ein Ver-
."r,altungsrat eingerichtet wird, obliegt ihm lqaft Gesetzes die
gewöhnliche Geschäftsführung der Gesellschaft.tr7 Außer-
gervöhnliche Maßnahmen der Geschäftsftihmng und Maß-
nahmen von besonderer Wichtigkeit verbleiben hingegen im
Zustäncligkeitsbereich der Gesellschaft erversammlnng. rrs

D el Ge schäftsfü hrungsb efugni s fol gt die Vertretungsbefu g-
nis für die Gesellschaft,rae so dass die Gesellschaft nunrnehr
ausschließlich durch den Venvaltungsrat veftreten r,vird und
die Veftretungsbeftignis der Gesellschafter ausgeschlossen
ist.r50 Dies gilt auch für ar-rßergewöhnliche Maßnahmen der
Geschäftsführung und Maßnahtnen von besonderer Wichtig-
keit. Die Vertretr-rngsbefugnis des Verwaltungsrats ist grund-
sätzlich eine Gesamtvertretungsbefugnis.'tL Alleldings kann
die Gesellschaft er-v'ersamrllung festlegen, class anstelle aller
Mitglieder des Verwaltungsrats entweder einzelne Mitglie-
der allein oder mehrere Mitgliedel gemeinschaftiich die Ge-
selÌschaft verlreten. r 52 Derartige Vertt'etungsregeln sincl nur
dann gegenüber Ddtten wirksam, wenn sie im norwegischen
Zentralen Handelsregister in Brønnøysund eingetragen
sind.r' Weitere Einschränkungen del Vertrelungsbefugnis
des Verr,valtungsrats und seiner Mitgliecler können nicht im
norwe gische n Zenir alen Handel sre gi ster ein getragen wer-
denr5a nnd haben gegenüber Dritten keine Wirkung, es sei

dem, dass der Dritte die Einschränkungen kannte oder hätte
kennen müssen nnd es daher den Grundsätzen von Treu und
Glauben widersprechen würde, die Gesellschaft an dem
Rechtsgeschäft fegtzuhalten.rs5 Die Gesellschaft wird also
grundsätzlich auch dann durch die vertretungsberechtigten
Mitglieder des Verwaltungsrats wirksam vertreten, wenn
diese ihre intemen Kompetenzen überschreiten.ls6 Dies gilt
selbst dann, wenn sie entgegen einer ausdrücklichen Wei-
sung der Gesellschafterversammlung handeln.l57
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Die Mitglieder des Vetwaltungsrats werden grundsätzlich

durch die Gesellschafterversammlung gewählt. t58 Als Mit-
natür'liche und gesch en
Der Verwaltungsrat en

ft kann aus n:ut einer 160

zur Gesellschafterver-
rat auch Arbeitnehmer-
ans dem Kreis der Ar-
nzeTnen richtet sich die

Anzahl der Arbeitnehmervertreter wiederum danach, wie

viele Arbeitnehmer die Gesellschaft durchschnittlich wäh-

rend der drei letzten Wirtschaftsjaht'e hatte.162 Werur sie je-

doch nicht mehr als 30 Albeíhrehmer hatte, lcönnen die Ar-
beitnehler keine Vertreter in den Verwaltungsrat wählen.

Soweit diese Grenze tiberschritten lvird, können die Arbeit-
nehmer ihre Verlreter sowohl in die Gesellschafterversamm-

lung als anch in den Verv'altungsrat entsenden'16l

Die Verwaltungsratsmitglieder werden fiir einen Zeittatn't
von zwei Jahren gewählt, soweit ein anderet' Zeittaum ntcht
festgelegt wird.16r Sie kömen aus wichtigem Gmnd von ih-

137 SoansdräcklichAndenres(Fn. I3), S. 189.

13 8 $ 2-9 des nolw-egischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
139 5 2-9 (4) des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
140 S 2-12 (l) Satz I des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
l4l þVoxholth (Fn 1),S.198
142 s\ 2-12 (1) Satz 2 des nonyegischer-L Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

r.en)
143 Brãthen (Fn 10), S.208
144 Siehe zur GbR $ 709 Abs. I sorvie r¿ DitJùrth, in: lvfünchener Hand-

buch des Gesellschaftslechts, Band 1 - GbR, OHG, 3 Anfl 2009, S 7
Rn. 28. und zur OHG $ I 19 ,A.bs. L HGB sowie I'[eipert, in: Vfünchener
Hanclbuch des Gesellschaftstechts, Band 1 GbR, OHG, 3 Aufl.
2009, $ 57 Rr.21

145 S 2-13 (1) Satz 1 des norrvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-
veu).

146 Andences(Fu. 13),S. 192
147 s\ 2-13 (l) Satz 2 des nonregischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
148 \Votholth (Fn 1),S.201
149 5s 2-21 (2) Satz 1 des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven)
1.50 An den res (Fn. 1 3), S I 97: De¡ Vetrvalhurgsrat der nonvegischen Perso-

nengesellschaft entspriclrt darnit dern Venvaltungsrat der nonvegischen
Aksjeselskap (AS), die sich mit del deutschen GmbH vergleicher.r lässt;
sielre hier-zn Mörsdo4[, Aksjeeielbok som hjernr.nel for godtroeruew,
NTS 2010:2, 63, 70 Vgl. zurn Venvaltungsrat der nonvegischen AS
ÌuIörsdorf, zuW 20 I 0, I 9, 24 f.

l5l Brcithen (Fn. l0),S 213.
152 5s 2-21 (2)S^rz2 des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
I 53 S 2-22 ( I ) des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
154 Bt tithen(Fn l0),S. 213.
155 $ 2-13 (1) Satz 3 des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven)
156 tVoxholth (Fn. l), S. 213 i V m. S. 21 I und S. 214.
157 BrciÍhen (Fn. l0), S 213.
158 $ 2-22 (2) des norwegischen Gesellschaltsgesetzes (Selskapsloven)
159 ll/otholrh (Fn. l), S 201
160 lt¡o:holth (Fn. t), S 201 Bei dem Venvaltuugsrat der not'rvegische

Aksjeselskap (AS), die sich mit der deutschen GmbH velgleichen lässt,
ist dies hìngegen nur darm lröglich, wenn das Stammkapital der Geseli-
schaÍì weniger als 3 000 000 NOK betrâgt, anderenfalls muss del Ver-
rvaltLurgsrat aus mindestels drei Mitgliedern bestehen, siehe hierzu
ÀttörsdotJ, zuW 2010, 19,25. Der Velw-alttngsrat der norwegischen
Allmennaksjeselskap (ASA), die del deutschen AG entspr-icht. muss
hingegen stets und darnit unabhängig von der Höhe des Gmldkapi-
tals mindestens drei Mitglieder enthalten, siehe g 6-1 (1) Satz I des
nor wegischen Aktiengesetzes (Allmennaksjeloven).

16 I Dies entspricht der Konzeption in der norwegische Aksjeselskap (AS);
siehe hielzu rØors dof,RIW 2010,19,25.

162 ç 2-13 des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
163 Brr)then(Fn. 10), S.209.
164 ç 2-14 (1) Satz 1 des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven).
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rem Amt zurücktreten, können jedoch nicht vor Ablauf ihrer
Amtszeit abberufen werden. I 65

Beschltisse des Verwaltungsrats welden nit der Mehr-heit
der auwesenden Stimr¡en gefasst, wobei meltr als die Hälfte
der Mitglieder des Ver-waltungsr-ats bei der Beschlussver-
sammh.rng anwesend sein rluss und ein Beschluss gleich-
wohl nul daun gefasst welden kann, weun mehr als ein Drit-
tel aller Velwaltungsratsmitgliecler fiir den Beschluss ge-
stimrlt hat.r66 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ein-
schließlich der Albeitnehrnelveftreterr67 hat ei¡re Stiume.
Bei Stirnrnengleichheit ist die Stirnme des Versarnmlungs-
leiters, also iu der Regel des Vorsitzenden des Ven¡,altungs-
Lats, I 6s ausschlaggebeud. | 6e Jeder Venvalftingsrat muss einen
Vorsitzenden haben, der durch den Verwaltungslat selbst ge-
wählt '¡'ird soweit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestirmnt ist.r70

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats ist gesetzlich
nicht festgelegt. Soweit der Gesellschaftsvertrag hierzu
ebenfalls keine Regelungen enthält, bleibt es der Gesell-
schaft ervelsammlung tiberlassen festzulegen, wie viele Mit-
glieder der Verwalfungsrat haben soll.r7r Innelhalb der vor-
stehenden Rahmenbedillguugen - konkrete Anzahl der
Albeitnehmervertreter und doppeltes Stinlnrecht des Ver-
sarnmlungsleiters - mag die Gesellschafterversammlung
darur eine solche Mitgliederanzahl festlegen, durch die si-
chergestellt wird, dass Beschlüsse des Verwaltungslats
durch die Gesellschaftelr¡ertreter allein und nicht gegen die
Gesellschafterr¡erlreter gefasst werden können. Alternativ
besteht stets die Möglichkeit, dass die Gesellschaftelver-
sarunlung dem Velu'altungsrat Weisungen erleilt und Be-
schlüsse des Verualtnngsrats, die beispielsweise gegen die
Gesellschaftervefileter irn Verwa]tungslat geí'offen rvolden
sind abändeft.r72

zes, dass neben den Gesellschaftern auch,,andere Personen"
als Geschäftsleiter angestellt werden können, ob damit auch
Mitglieder des Ver-waltungsrats als Geschäftsleiter in Frage
kommen. In diesenr Fall könnte sich nämlich der Geschäfts-
leiter in seinel' Eigenschaft als Velwaltungsratsmitglied
selbst Richtlinieu volgeben und'Weisungen erteilen. In der
norwegischen Literatur und Rechtsplechung wird dies - so-
weit ersichtlicli - nicht diskutiert.rs2 Alleldings rvird dort zur
Beschreibr.rng des Geschäftsleiters regelmäßig auf das nor-
wegische GrnbH-Gesetz (Aksjeloven) Bezug genornnlen. |8l

Danach kanl.r als Geschäftsleiter der norwegischen GnlbH
(Aksjeselskap AS) glundsätzlich jedes Mitglied des Ver-
waltungsrats angestellt werden.rsa Eiue Ausnahne gilt nur
f,ir den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, wemr del Ver-wal-
tungsrat gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus mindestens
dlei Mitgliedent bestehen rruss.rs5 In solchen Fällen kann
del Vorsitzende des Verwaltungsrats nicht als Geschäftslei-
ter angestelit welden. 'Wenn lnan dies unter Ber'ücksichti-
gung des offenen Vy'ortlauts,,andere Personen" aufdie Ver-
hältnisse der norwegischen Personengesellschaft iìbertr'ägt,
die insbesondere im Verhältnis Verwaltungsrat-Geschäfts-
leiter seh stalk dem Modell des nonvegischen GmbH-Ge-
setzes folgt, steht der Anstellung r.on Ver-u'altungsratsruit-
gliedeln - mit Ausnahme des Volsitzenden des Verwal-
tr"tngsrats - als Geschäftsleiter nichts entgegen.rs6

165 S 2-14 (2) des nonegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven) i
V m $ 6-7 (l) des nomegischen GmbH-Gesetzes (Aksjeloven). Dent-
ge-eenùber könr.reu die Mitgliedel des \/envaltrurgsrats einel nolri,egi-
schen Aksjeselskap (AS) gemäß g 6-7 (2) des nonvegischen GmbH-
Gesetzes (Aksjeloven) jedelzeit al¡bemlen iverden, sos,eit es sich rur
die GesellschafterveÍreter irl Ver-u'altungsrat handelt; siehe hierzu
À,{örsd oí. RIW 20 I0, I 9, 25 Da aber 5\ 2-14 (2) des nonvegischen Ge-
sellschaftsgesetzes (Selskap.sloven) nnr auf 5\ 6-7 (1 ) des nonvegischen
GmbH-Gesetzes (Aksjeloven) r,erreist, scheidet die Abberufung von
Mitgliedem des Verwaltur.rgslats einel nomegischen Personengesell-
schaft ans.

166 5s2-16 (2) und (l) Satz I des non,egischen Gesellsclraftsgesetzes
(Selskapsloven).

167 Ilb.rlrcltlt (Fn. l). S. 102.
168 Brci¡lton 1Fn. l0). S. 210.
169 S 2-16 (2) Satz des noruegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven)
170 ss 2-15 (l) Satz des nonvegischeu Gesellschaftsgesetzes (Selskapslo-

ven)
171 ll/osltolfh (Fn. 1), S 201
112 IVo.tlnlth (Fn. l), S.203.
173 .,Daglig leder" Der Begriff,,Daglig Leder" l,ird oft auch mit ,,Ge-

schäftsfüluer'" übersetzt. Dies ist jedoch ìnsolveit falscli, als del Begliff
,,Geschäftsfüluer" ein Begriff aus dern deutschen GurbH-Gesetz ist
und del' noruegisclie Daglig Leder niclrt die gleichen Aufgaben uud
Rechte u,íe der deutsche Geschäftsfühl'er hat; siehe hierzu ausfülulich
lulörsdotf, Daglig leder i r.rorsk og tysk selskaps- og arbeidsrett, NTS
2009:4,70. Da es sich zudem urn eir.ren Begriff aus dem deutschen Ka-
pitalgesellschaftsreclrt handeÌt, passt del Begrìff des,,Geschäftsf,ih-
rers" aucli aus diesem Grund nicht f,il die Besclueibung vor.r Organen
der nonvegischen Personengesellscltaft en.

174 Bråtltett (Frr l0).S 204.
175 S 2-18 (l) des noru,egischen GeseÌlschaftsgesetzes (Selskapsloven).
116 Brrirhen (Fn l0), S.210
17 1 ç 2-21 (3) des norwegischen Gesellsclraftsgesetzes (Selskapsloven)
178 SieheobenIII 2.
179 S 2-18 (2) des nor-wegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven)
180 $ 2-18 (3) des norwegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
181 $ 2-18 (1) des nomegischen Gesellschaftsgesetzes (Selskapsloven).
l82 Siehe beispielsweise Aarbaklce (Fn. 13), S. 89, der lediglich ausfüh1,

dass neben den Gesellschaftern ,,auch andere Personen" Geschäftslei-
ter sein kömen.

183 Siehe beispielsweise IYoxholth (Fn. 1), S 204, und Andenæs (Fn. 13),
s. I 93.

184 Aarbakke a.a, Aksjeloven og allmeruraksjeloven, 2.Aufl. 2004,
s. 45 1.

1 85 $ 6-1 (2) Safz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes (Aksjeloven).
I 86 In der Praxis finden sich im Übrigen unzählige Beispiele dafür, dass

Verwaltungsratsmitgl ieder gleichzeiti g Geschäftsleiter sind.

3. Geschäftsleiter

Ztsalzlich oder anstelle des Ver-n'altungsrats können in der
nonÄ¡egischen Personengesellsciraft auch ein oder mehr..ere
Geschäftsleiterr73 angestellt wer-den. Der Geschäftsleiter ist
ebenfalls ein fakultatives Organ, dessen Einrichtung aus-
schließlich del Entscheidung der Gesellschaftel unter-
liegt.l7a Wemr ein Geschäftsleiter angestellt rn'ir{ obliegen
ihm kraft Gesetzes die Aufgaben der täglichen Geschäfts-
fühlung det Gesellschaft.rT5 Der Urnfang dieses Aufgaben-
bereichs rrruss im Einzelnen vor dem Hinterglund der Alt
und der Tätigkeit einer jeden Gesellschaft bestinxnr wer-
den.r76 Soweit der Geschäftsleiter danach flir die Geschäfts-
führ-ung zuständig ist, hat er auch Vertretungsrnacht.IT1
Wenn die Gesellschaft neben derrr Geschäftsleitel auch
einen Velwaltungsrat hat, umfasst die dem Velwaltungslat
kraft Gesetzes obliegende gewöhnliche GeschäftsführLlngs-
befugnisl78 die Aufgaben der täglichen Geschäftsfüluung in-
soweit, als der Verwaltungslat die Richtlinien für die tägli-
che Geschäftsführung vorgibt und derrr Geschäftsleiter Wei-
sungen erteilen kann. | 7e Für Geschäftsführungsmaßnahmen,
die über die tägliche Geschäftsführung hinausgehen, ist der
Geschäftsleiter nur bei Gefahr in Verzug oder dann zustän-
dig, wenn ihrn zuvor hierzu ausdnicklich die Befugnis durch
die Gesellschafterversammlung oder den Verwaltungsrat zu-
gewiesen worden ist. l80

Als Geschäftsleiter können nur natürliche und geschäftsfü-
hige Personen, und zwar îach dem Wortlaut des Gesetzes
sowohl Gesellschafter als auch andere Personen, angestellt
werden.r8r Fraglich ist wegen der Formulierung des Geset-
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Gemäß norwegischem Arbeitsrecht gilt der Geschäftsleiter
als ArbeitnehmerrsT nnd unterliegt dãmit den norwegischen
Arbeitnehmerschutzbestimmungén einschließlich dei Ktin-
digungsschutzes.rss Der Geschäftsleiter wird - in der deut-
schen Begrifflichkeit - daher nicht ,,bestellt,,, sondern ,,an-
gestellt".rse Soweit ein Verwaltlngsratsmitglied als Ge-
schäftsleiter angestellt wird entsteñt die Ar-beitnehmerei-
genschaft nicht bereits mit der Bestellung zum Mitglied des
Vetwahungsrats, sondern erct mit der Ãnstellung als Ge-
schäftsleiter, soweit das Verwallungsratsmitglied - neben
seinel Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrats nicht
bereits vorhel ein Arbeitsvèrhä1tnis mit der Gesellschaft be-
gründet hatte.

Aufgmnd seiner Arbeitnehmereigenschaft kann der Ge-
schäftsleiter nicht abbemfen, sonãern nur gemäß den ar-
beits- und kündigungsschutzr.echtlichen Bestimmungen reo

gektincligt werden.rer Soweit kein wichtiger Glund vorliegt,
det eine außeroldentliche Kündigung rechtfeltigen würde,
kanl dem Geschäftsleiter daher nur - rÌnter Wahlung der
geltenden Kändigungsfristen - ordentlich gekündigt wer-
den, wem hierflil ein sachlicher Grund in dem Betrieb oder
in den Verhältnissen des Albeitgebers, also der Gesellschaft,
oder des Geschäftsflihrers selbst vorliegt.re2 Lediglich in den
Fällen, in denen die Ktindigungsschutzregeln im Albeitsver-
trag des Geschäftsleiters abbedr.rngen sindrei kann sein Ar-
beitsvelhältnis ohne Vorliegen eines sachlichen Grunds und
ohne Einhaltung von Kündigungsfristen gekündigt werden.

Oberstes ft ist die Gesellschafterver_
sammlun Verwaltungsrat als weite;s
Organ ei diesem FaI geht die Ge_
schäftsflihrungs- und die Vertretungsbeftignis auf den Ver_
waltungsrat tiber. Die Verwaltungsr.atsmitglieder können
nicht abberufen werden. Weiter-hin können ein oder mehrer.e
Geschäftsleiter angestellt werden, die dann für die Aufgaben
der täglichen Geschäftsführr-rng zuständig sind und insoweit
Veftretungsmacht haben. Die Geschäftsleiter gelten als Ar-
beitneluner. Sie können daher ebenfalls nicht abberufen,
sondem allenfalls gekündigt welden. In allen Fällen kam
die Gesellschafterversammlung Beschlüsse des Velwal-
tungsrats und der Geschäftsleiter ändern. Die Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Dritten wird jedoch weder durch
solche Anderungen noch im Falle einer Kompetenzüber-
schreitung durch den Verwaltungsrat ocler die Geschäftslei-
ter beeintr'ächtigt.

Wenn die Gesellschaft durchschnittlich mehr als 30 Ar-beit-
nehmer hat, kömen die Arbeitnelmer sowohl in die Gesell-
schafterversarmnh-utg als auch in den Verwalhrngsrat aus ih-
reln Kr-eis Albeitnehmerveúr'eter wählen. Allerdings sind die
Arbeitnehnervertreter in der Gesellschafterversammlung
nicht stimmberechtigt. Im Venn'altungsrat hingegen haben
sie lviedieGesellschaftervefireter einvoliesStinrmrecht.
Vor diesem Hintergrund kann die Anzahl der Verwaltnngs-
ratsnitglieder druch die Gesellschafterversammlung so fest-
gelegt werden, dass Beschlüsse des Verwaltungsrats nicht ge-
gen die Gesellschafterveltleter gefasst welden können.

Dr. Rolantl NIörsdorf
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Wirtschaftskanzleien in Amsterdam, SflÌttgaft und Fr-ankftrrflvl.
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187 Sntith Ulserh,Daglig leders stillingsvem. Sarnspill og kollisjon mellom
selskapsrett og arbeidsretr, Arbeidsr.ett 2006, Nr. 3, 186, 187.

188 Siehe zum Geschäftsleiter in der nonvegische Aksjeselskap (AS)
Mörsdorf, RIW 2009, 597, 60 1.

189 Siehe auch den Wortlaut (,,ansette" (anstellen) anstelle von,.velges..
(rvählen )) des $ 2- I 8 ( I ) des nonvegischen Gesellschaftsgesetzes (Sels-
kapsloven).

190 Aarbakke(Fn l3),S. 89.
19l Àû)rsdot f,RIW2010, 19, 26
192 5s 15-7 (l) des nor-wegischen Ar-beitsschutzgesetzes (Ar-beidsmiljølo-

ven).
193 Was gernäß $ 15-16 (2) des norwegischen Ar.beìtsschutzgesetzes (Ar.-

beidsrniljøloven) gegen VereinbarLrng einer Abfindung zulássig und in
der Praxis üblich ist.

194 lltoxholth (Fn. l), S 204. Siehe zur Prüf,rngspflicht norwegischer per.-

sonengesellschaften oben I 5.
195 Die norwegischen I(apitalgesellschaften keuren demgegenüber noch

ein weiteres Organ, nämlich die Betriebsversammlung, die sich mit
dem Aufsichtsrat des deutschen Aktiengesetzes vetgleichen lässt
Siehe hierzu rØo rs d or f, RIW 2009, 597, 602, tnd Mö r s do r f, Le del se og
corporate govemance i tyske og norske allmennaksjeselskaper, NTS
2008:2,85,87.

196 Bråtlten (Fn. l0), S. 2l l.
197 Schiicking,in: MünchenelHandbuch des Gesellschaftsrechts, Band I

GbR, OHG, 3. Aufl. 2009,$ 3 Rn. I 8.
198 Hopt (Fn l2), S I 15 Rn. 27.

4. Andere Organe

Als Organ del norr,vegischen Personengesellschaft sieht das
Gesetz abschließend clie Gesellschafterversammlung, den
Venvaltungsrat und die Geschäftsleiter sowie - nach norwe-
gischem Rechtsverständnis den AbschlussprriferLea der Ge-
sellschaft vor.le5 Daneben können keine weitelen Gesell-
schaftsorgane eingerichtet werden.re6 In Betracht kom¡ren al-
lenfalls beratende Gremien, denen aberkeine Beschlusskom-
petenzen übertragen werden können. Im deutschen Recht gibt
es dagegen keinen derartigen Numerus Clausus del Organe.
So können sowohl bei der GbRreT als auchbei del OHGLeB wei-
tele Gesellschaftsorgane vorgesehen werden. Dies muss al-
lerdirgs damit im Zusammenhang gesehen welden, dass das
nonvegische Gesellschaftsgesetz mit dem Verwaltungsrat
und dem Geschäftsleiter bereits mehr Gesellschaftsorgane
als das deutsche Gesetz zur Verf,igung stellt, während sich die
deutsche Gesetzgebung im Personengesellschaftsrecht letzt-
lich ar.rf die (Gesamtheit der) Gesellschafter beschr'änkt.

IV. Zusammenfassung

Im nor-wegischen Personengesellschaftsrecht wird nicht
nach dem Zweck (Betlieb eines Handelsgewerbes) zlvischen
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts und einer offenen
Handelsgesellschaft r.rnterschieden. Entscheiclend ist ledig-
lich, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wild. Wird
eine solche Tätigkeit ausgeübt, liegt eine Personengesell-
schaft vor. Anderenfalls kommt beispielsweise eine Gemein-
schaft oclet ein Verein norwegischen Rechts in Betracht.

In der Gmndform der norwegischen Personengesellschaft,
der Ansvarlig Selskap (ANS), haften alle Gesellschafter für
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft persönlich und unbe-
schränkt. Hiervon kann durch Festlegung im Gesellschafts-
vertrag dahingehend abgewichen werden, dass der einzelne
Gesellschafter nur fün einen bestimmten Anteil der Verbind-


